
Der Weg 

zum Benediktiner-Oblaten / zur Benediktiner-Oblatin 

Der Name Oblate stammt vom lateinischen Wort oblatus, d.h. der Hingegebene, der Aufgeopferte, 

der Dargebrachte, der An-Gott-Verschenkte. Schon in diesem Namen liegt also ein grundlegendes 

christliches Programm. Der Christ möchte seine Taufgelübde in der Nachfolge Christi bewußt 

leben, um so zur immer volleren Einheit mit Gott zu gelangen, auf daß er, Gott, schließlich alles in 

allem werde. 

Benediktiner-Oblaten / Benediktiner-Oblatinnen gehen den Weg der Nachfolge in bewußter 

Bindung an ein bestimmtes Kloster und lassen sich dabei von der Benediktusregel führen und 

prägen. Sie verstehen sich als eine Ausweitung der klösterlichen Gemeinschaft und setzen ihrerseits 

in ihrem jeweiligen Lebensbereich die Sendung des Klosters in die Welt hinein fort. Untereinander 

sind sie aufgrund der gleichen Berufung durch Bande der Freundschaft und Geschwisterlichkeit 

verbunden, ohne daß sich dies in vereinsrechtlichen Strukturen niederschlagen würde. 

Die Berufung zum Oblaten darf jedoch nicht als ein verkürztes Mönchsleben oder als Mönchtum 

mit weniger Verpflichtungen, sondern muß als eigenständige Form der Berufung betrachtet werden. 

Der Oblate bindet sich in der Oblation nicht so sehr an den Gesamtorden, sondern an „seine Abtei“; 

die Oblation ist dabei ein öffentlicher kirchlicher Akt. Die Verbundenheit zwischen dem Oblaten 

und „seinem Kloster“ besteht vor allem in der Gebetsgemeinschaft, wobei der Oblate nach 

Maßgabe seiner Lebensumstände einen Teil des kirchlichen oder monastischen Stundengebetes 

mitvollzieht. Das Kloster seinerseits bietet durch den / die OblatenrektorIn und andere Mitbrüder / -

schwestern Einkehrtage, regelmäßige Kontakte durch Rundschreiben und eine kontinuierliche 

geistliche Begleitung an und wird seinerseits durch die Verbundenheit mit seinen Oblaten auf 

vielfältige Weise beschenkt. 

Wer kann Benediktiner-Oblate werden? Grundsätzlich besteht dieses Angebot für alle katholischen 

Christen, Verheiratete und Unverheiratete, Priester oder Diakone. Die Hinführung zur Oblation 

erfolgt in verschiedenen Schritten: Wer Oblate oder Oblatin werden möchte, sucht zunächst die 

Möglichkeit, mit dem Oblatenrektor Kontakt aufzunehmen. Zur gegebenen Zeit kann mit 

Zustimmung des Abtes / der Äbtissin durch einen kurzen Aufnahmeritus eine Probezeit von etwa 

einem Jahr beginnen. In diesem „Noviziatsjahr” wird der Kandidat mit der Regel des hl. Benedikt 

und mit den Grundzügen der monastischen Spiritualität vertraut gemacht. Stimmt der Abt nach 

Rücksprache mit dem Oblatenrektor dann der Bitte des Kandidaten zu, kann die Oblation 

stattfinden. Die Oblation ist also eine Berufung durch Gott, die beiderseitig geprüft wird. Sie wird 

so zur ganz persönlichen Lebensentscheidung und bedeutet nicht nur die Aufnahme in den 

„Freundeskreis“ einer Benediktinerabtei. 

Benedikt hat keine Regel für einen „Dritten Orden“ geschrieben. Das Oblatentum hat sich aus dem 

Text des 59.Kapitels der Regel entwickelt und ist damit eine in der Benediktusregel selbst 

verankerte Lebensweise. Gerade heute, in einer Zeit allgemeiner Orientierungslosigkeit kann ein 



Leben als Oblate allen, die nach der Benediktusregel fragen und in ihr eine erprobte Schule des 

Glaubens suchen, Weisung, Halt und ein Zuhause bei Gott schenken. 
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